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Bauberatung + Bauverwaltung 
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Vorstellung der Rahmenplanung 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten. 

 

  

 

Anlagen: 

Rahmenplanung 
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2. Sachlage 

 

Herr Kienzle vom Büro Kienzle, Vögele, Blasberg wird die Rahmenplanung erläu-

tern. 

 

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes „Gesamtbürgermoos“, die am 

24.10.2008 in Kraft getreten ist, wurde das Gebiet zum unbeplanten Innenbereich 

und war somit gemäß § 34 zu beurteilen. Beurteilungsmaßstab ist demnach nur 

noch die Art, das heißt, die Nutzung muss sich in die Umgebung einfügen (Woh-

nen/Gewerbe etc.) und das Maß der Bebauung, was ausschließlich auf die vor-

handenen und geplanten Kubaturen abzielt. Die Abstände der Bebauung zu den 

Grundstücksgrenzen richten sich nach den Abstandsflächenvorschriften der Lan-

desbauordnung.  

 

Aufgrund des wachsenden Siedlungsdruckes versuchen die Anwohner, auf Ihren 

teilweise großzügigen Grundstücken durch Anbau, Neubau etc. weiteren Wohn-

raum teilweise für sich und Ihre Familien aber auch für Fremde zu schaffen (Ver-

kauf von Grundstücksflächen). 

 

Um ein Mindestmaß an Ordnung zu erzielen, wurde für den Bereich der Fünfkir-

chener Straße/Zerneer Straße durch das Büro Kienzle, Vögele, Blasberg eine Rah-

menplanung erstellt, um aufzuzeigen, wie die zukünftige Entwicklung in diesem 

Bereich aussehen kann. Aufgrund eines Bauantrages aus dem Gebiet St. Hubert 

Straße – Kathreinfelder Straße – Fünfkirchener Straße wurde die Rahmenplanung 

um diesen Bereich erweitert. 

 

Die dargestellte Planung zeigt an dieser Stelle die Erweiterungs-möglichkeiten un-

ter Berücksichtigung eines Mindestabstandes zur öffentlichen Straße, sowie der 

notwendigen Stellplätze, die auf dem Baugrundstück untergebracht werden müs-

sen. Bei der Planung wurde versucht, eine möglichst realistische Entwicklung auf-

zuzeigen. Vorhandene Erschließungen wurden für die Planungen herangezogen. 

Dabei wurde weitgehend vermieden, zukünftige Entwicklungen von nicht reali-

sierbaren Eigentumsverhältnissen abhängig zu machen (notwendige Grundstück-

verkäufe für Erschließungen, nicht an den Eigentums-verhältnissen orientierte 

Grundstückszuschnitte usw.). 

 

Da eine Rahmenplanung rechtlich nur sehr eingeschränkt anwendbar ist, versucht 

die Baurechtsbehörde in Verhandlungen mit dem Bauherrn die Einhaltung dieser  

„Rahmenbedingungen“ zu erwirken. 
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